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Nicht genommener Urlaub istam Ende

des Arbeitsverhaltnisses abzugelten.

Trotzdem miissen und sollten Sie keine

Urlaubsabgeltung bezahlen, bevor

Ihr Mitarbeiter sie eingefordert hat.
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Kein Alkohol vor Dienstbeginn Werkstudenten sind besonders Der letzte Tag des Arbeitsverhalt-
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kein Geld verlangen. Seite 4 Sierichtig rechnen. Seite 8 se zuriickzudatieren.  Seite 10
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach den Planen der Bundesregierung soll es kiinftig eine wo-
chentliche statt einer taglichen Hochstarbeitszeit geben, und
damit mehr Flexibilitat fir Sie und Ihre Mitarbeiter. Doch die ge-
werkschaftsnahe Hans-Bockler-Stiftung argumentiert dagegen,
bevor ein konkreter Entwurf vorliegt: Das Vorhaben wiirde bei
unveranderten Ruhe- und Pausenzeiten tagliche Hochstarbeits-
zeiten von uber 12 Stunden erlauben. Das sei auf Dauer gesund-
heitsschadlich und damit kontraproduktiv.

Aber: Wer spricht davon, dass eine solche Arbeitszeit zum
Dauerzustand werden soll? Wer nur gelegentlich 12 Stunden
arbeitet, gefahrdet seine Gesundheit sicher nicht. Ich frage
mich auch, warum die tagliche Ruhezeit von 11 Stunden nicht
angetastet werden darf. Gerade fir Mitarbeiter mit Kindern
ware es interessant, abends noch ein oder zwei Stunden ar-
beiten zu konnen.

Alle Beteiligten konnten von einer solch umfassenden Flexibi-
lisierung profitieren — vorausgesetzt, sie sind zur gegenseiti-
gen Ricksichtnahme bereit.

Mit besten Griif3en

INHALT

BETRIEBSRAT

3 Vorsicht, Matrixorganisation: Fur einen Mit-
arbeiter konnen mehrere Betriebsrate
zustandig sein

ARBEITSZEIT

4 Ein Alkoholverbot in der Freizeit fihrt nicht
zur Verlangerung der vergitungspflichtigen
Arbeitszeit

ALKOHOL AM ARBEITSPLATZ

5 Gegen den Alkoholmissbrauch: Handeln Sie
konsequent fir mehr Sicherheit und bessere
Ergebnisse

TOP-THEMA SPEZIALFALLE ZUM URLAUB

Urlaub nicht genommen: Zahlen Sie keine
Urlaubsabgeltung, bevor der Mitarbeiter sie
verlangt

Straftat vor dem Urlaub: Jetzt ist Eile geboten,
wenn Sie eine aulerordentliche Kiindigung
planen

LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG

8 Umgehen Sie diese Stolperfalle bei der
Versicherungspflicht, wenn Sie duale Studen-
ten beschaftigen

LESERFRAGEN

9 Beforderung auf Probe geplant—worauf

i ( v irachten?
Hildegard GemUinden mussen wirachten

Chefredakteurin Wie riskant ist es, wenn Mitarbeiter trotz

Krankschreibung arbeiten?
I

ARBEITSZEUGNIS

Hildegard Gemunden ist seit mehr als 20 Jahren als Chefredak-

teurin, Autorin und Beraterin tatig. Sie ist spezialisiert auf Ar- 10
beits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie eine mo-

derne Mitarbeiterfihrung.

Zeugnisdatum = Beendigungs- oder Ausstel-
lungsdatum? So sind Sie auf der sicheren Seite
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BETRIEBSRAT

Vorsicht, Matrixorganisation: Fiir einen Mitarbeiter
konnen mehrere Betriebsrate zustandig sein!

Ein Mitarbeiter, der fiir mehrere Betriebe desselben Unternehmens tatig ist: Das kommt vor allem in Matrixorganisationen haufig vor,
wo eine Fiihrungskraft Mitarbeiter in mehreren Betrieben fiihrt. Aber welcher Betriebsrat ist dann fiir diese Fiihrungskrafte zustandig?
Welchen Betriebsrat miissen Sie als Arbeitgeber also bei deren Einstellung, Versetzung oder Entlassung beteiligen? Und welchen Be-
triebsrat diirfen diese mitwahlen? Die Antwort des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in seinem Beschluss vom 22.5.2025 (Az. 7 ABR 28/24) ist
fiir Sie als Arbeitgeber wenig erfreulich.

Bei einer Betriebsratswahl sind alle Arbeitnehmer des Betriebs
wahlberechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 7 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG)). Die Betriebszugehorigkeit
eines Mitarbeiters wird dabei durch seine Eingliederung in die Be-
triebsorganisation begriindet. Der Umstand, dass ein Mitarbeiter
in einem Betrieb eingegliedert und damit in diesem wahlberech-
tigt ist, steht seiner Wahlberechtigung in einem weiteren Betrieb
Matrixstrukturen kénnen Betriebsrite aufbldhen und die Zusammen- nicht entgegen. Es ist also durchaus moglich, dass derselbe Mit-
arbeit verkomplizieren. arbeiter in mehreren Betrieben wahlberechtigt ist.

— . . Im Urteilsfall konnte das BAG jedoch noch keine abschlieende

é Der Fall: Arbeltgeber zweifelt Entscheidung treffen. Es hat deJn Fall daher an die Vorinstanz, das

Betriebsratswahl an Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Wiirttemberg, zuriickverwie-

sen. Dieses muss nun die Wirksamkeit der Gesamtbetriebsver-

einbarung priifen und ob die Matrixflihrungskrafte in den Betrieb
Region Sud eingegliedert und damit wahlberechtigt sind.

Ein Unternehmen der IT-Branche besteht aus 5 Betrieben,
deren Abgrenzung in einer Gesamtbetriebsvereinbarung
festgelegt ist und die jeweils einen eigenen Betriebsrat ha-
ben. Zur letzten Betriebsratswahl in einem dieser Betriebe, Mehrfacheingliederung hat auch Auswirkungen

dem Betrieb Region Siid, nahm der Wahlvorstand neben auf Einste"ungen, Versetzungen & Co.
den 498 Arbeitnehmern des Betriebs auch 128 Flihrungs-

krafte in die Wahlerliste auf, die zwar Mitarbeiter des Be- Das BAG hat bereits am 22.10.2019 (Az. 1 ABR 13/18) entschieden,
triebs Region Stid fachlich fiihren, die aber ansonsten einem dass Matrixfuhrungskrafte in alle die Betriebe im Sinne von § 99
anderen Betrieb angehaoren, z. B. in der Zentrale, im Vertrieb BetrVG eingegliedert sind, in denen sie Mitarbeiter fachlich fih-
oder im Personalmanagement. ren. Im Ergebnis miissen Sie also die Betriebsrate aller betroffenen

Betriebe anhoren, bevor Sie eine Matrixfuhrungskraft einstellen,
versetzen usw. Inwieweit die Flihrungskraft vor Ort tatig wird,
spielt dabei keine Rolle. Dieser Pflicht war der Arbeitgeber im Ur-
teilsfall nachgekommen.

Der Arbeitgeber focht die Wahl an, weil er meinte, die Fiih-
rungskrafte seien mangels Betriebszugehorigkeit nicht
wahlberechtigt. Andernfalls waren diese Flihrungskrafte
in allen Betrieben wahlberechtigt, in denen sie Mitarbei-

ter fiihrten. Damit wiirde sich das Gewicht der echten Be- Das LAG ging jedoch davon aus, dass fiir die Wahlberechtigung
triebsangeharigen bei der Betriebsratswahl verringern und nach § 7 BetrVG von einem anderen Eingliederungsbegriff aus-
die Fuhrungskrafte waren im Gesamtbetriebsrat Gberre- zugehen sei, sodass Matrixfiihrungskrafte nur in einem Betrieb
prasentiert. AuBerdem ware dann unklar, welche lokale Be- wahlberechtigt sind. Dieser Auffassung hat das BAG mit seinem
triebsvereinbarung maligeblich sei, wenn es in den Betrie- neuen Urteil nun widersprochen.

ben inhaltliche Unterschiede gibt, z. B. zu Gleitzeitkonten.
EEI’QI Meine Empfehlung!

Das Urteil: Mehrfacheingliederung fithrt  prifen sie Ihre betrieblichen Strukturen
zu mehrfacher Wahlberechtigung

Tun Sie das vor einer Wahl, denn im Lauf der Jahre konnen die tat-
Die ersten beiden Instanzen gaben zwar dem Arbeitgeber recht  sachlichen Arbeitsablaufe von den formalen Strukturen abwei-
und erklarten die Betriebsratswahl fir unwirksam. Die Matrixfiih- ~ chen. Versuchen Sie dann, Ihre Betriebe so zu strukturieren, dass
rungskrafte seien ausschliellich in dem Betrieb wahlberechtigt, moglichst wenige Mitarbeiter fur mehrere Betriebe lhres Unter-
dem sie nach der Gesamtbetriebsvereinbarung angehdrten. Eine  nehmens tatig sind. Lediglich bei leitenden Angestellten nach § 5
Mehrfachwahlberechtigung scheide aus. Das BAG kommt jedoch  BetrVG besteht dieses Problem nicht, weil der Betriebsrat fiir sie
zu einem anderen Ergebnis: ohnehin nicht zustandig ist.

6? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 3



ARBEITSZEIT

Ein Alkoholverbot in der Freizeit fiihrt nicht zur Verlangerung
der vergiitungspflichtigen Arbeitszeit

Aus Sicherheitsgriinden kann es erforderlich sein, dass lhre Mitarbeiter nicht nur wahrend der Arbeitszeit, sondern auch schon vorher
oder wahrend einer Rufbereitschaft auf Alkohol und Drogen verzichten. Wenn lhr Mitarbeiter nun meint, deshalb verldngere sich seine
Arbeitszeit, liegt er falsch. Das zeigt das Arbeitsgericht Hamburg mit seinem Urteil vom 11.4.2025 (Az. See 1 Ca 180/23). Der Fall betrifft
zwar das Seearbeitsgesetz. Er gibt aber auch dann wichtige Hinweise, wenn fiir Sie das Arbeitszeitgesetz anwendbar ist.

=

Der Fall: Vollstandiges Alkoholverbot
an Bord eines Schiffes

Der Kapitan eines Schiffes hatte sich bei seinem Arbeitge-
ber, einer internationalen Reederei, erkundigt, ob er aufRer-
halb seiner Arbeitszeit an Bord Alkohol trinken diirfe. Die
Antwort der Personalabteilung war eindeutig: Die Reederei
verfolge eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Alkohol und
Drogen an Bord. Diese sei nach deutschem Recht zwar nicht
vorgeschrieben, aber rechtskonform. Das gelte aus Sicher-
heitsgriinden auch auBerhalb der Arbeitszeit, damit die
Seeleute in Notfallen die Arbeit besser und schneller wieder
aufnehmen konnten.

Der Mitarbeiter meinte deshalb, seine gesamte freie Zeit an
Bord sei Bereitschaftsdienst. Schlie3lich musse er sich je-
derzeit zum Einsatz bereithalten. Somit seien in den letzten
3Jahren Uber 11.000 Stunden Bereitschaftszeit aufgelaufen.
Hierfur stiinden ihm noch Gber 108.000 € zu. Weil der Ar-
beitgeber die Zahlung verweigerte, klagte der Mitarbeiter.

Das Urteil: SicherheitsmaRnahme
begriindet keinen Bereitschaftsdienst

Ein Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn ein Mitarbeiter sich

+ aneinem von lhnen als Arbeitgeber vorgegebenen Ort aufhalt,
um bei Bedarf sofort zu arbeiten, oder

- aneinem selbst gewdhlten Ort aufhdlt, in seiner Freizeitgestal-
tung durch von lhnen als Arbeitgeber gesetzte Bedingungen
aber stark eingeschrankt ist, z. B. weil er bei Bedarf innerhalb
sehr kurzer Zeit die Arbeit aufnehmen muss oder weil tatsach-
liche Einsatze eher die Regel als die Ausnahme sind.

Der Mitarbeiter muss wahrend eines Bereitschaftsdienstes also
jederzeit damit rechnen, seine Tatigkeit aufnehmen zu missen.

Das war im Urteilsfall aber nicht gegeben. Das Alkoholverbot
sollte lediglich die Sicherheit an Bord in Notfallen gewahrleisten.
Notfalle sind ungewohnliche, nicht vorhersehbare Ereignisse wie
Brand, Explosion und Sturm, die die Besatzung und das Schiff ge-
fahrden. Ein Notfall tritt nur auBerst selten oder gar nicht auf.

Der Kapitan musste sich also trotz des Alkoholverbots in der Frei-
zeit nicht zur Arbeit bereithalten. Es lag folglich kein Bereitschafts-
dienst vor und der Arbeitgeber muss nicht zahlen.

Achtung *

Im Seearbeitsrecht sind Bereitschaftsdienste ohne Arbeit nicht
zwingend vergutungspflichtig. Doch darauf kam es im Urteilsfall
nicht an, weil kein Bereitschaftsdienst vorlag. AuRerhalb des See-
arbeitsrechts sieht es jedoch anders aus: Hier sind Bereitschafts-
dienste vergutungspflichtig und zudem auf die zulassige Arbeits-
zeit anzurechnen. Aber auch hier entsteht ein Bereitschaftsdienst
nicht dadurch, dass etwa ein Mitarbeiter, der Maschinen oder
Fahrzeuge bedient, in seiner Freizeit—etwa vor Dienstbeginn oder
wahrend einer Rufbereitschaft —auf Alkohol verzichten muss.

Unterscheiden Sie zwischen Bereitschaftsdienst
und Rufbereitschaft

Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn Ihr Mitarbeiter auRerhalb sei-
ner regelmafigen Arbeitszeit durch

+ Vorgaben zum Aufenthaltsort, zur zuldssigen Zeit bis zur
Arbeitsaufnahme oder
- die Haufigkeit der Einsatze

in seiner Freizeit stark eingeschrankt ist.

Rufbereitschaft bedeutet dagegen, dass Ihr Mitarbeiter sich an
einem von ihm selbst gewahlten Ort aufhalt, aber erreichbar
ist, um bei Bedarf zu arbeiten. Dabei sollten Sie ihm mindestens
25 Minuten Zeit bis zur Arbeitsaufnahme lassen und darauf ach-
ten, dass tatsachliche Einsatze nicht zur Regel werden. Bei einer
Rufbereitschaft zahlt nur die reine Einsatzzeit als Arbeitszeit und
ist vergltungspflichtig.

Diese Auswirkungen hat es, wenn Sie lhre
Mitarbeiter in der Freizeit einschranken

ART DER EINSCHRANKUNG

Vorgabe zum Aufenthaltsort, um
bei Bedarf zu arbeiten

KONSEQUENZEN

Es liegt Bereitschafts-
dienst vor, der zur Arbeits-
zeit zahlt und verguitungs-
pflichtig ist. Sie konnen
aber eine geringere als die
Ubliche Vergtitung verein-
baren.

Pflicht, innerhalb von weniger als
25 Minuten die Arbeit anzutreten

Haufige Arbeitseinsatze wahrend
der Bereitschaftszeit

Verzicht auf Alkohol und Drogen keine

aus Sicherheitsgriinden
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ALKOHOL AM ARBEITSPLATZ

Gegen den Alkoholmissbrauch: Handeln Sie konsequent
fiir mehr Sicherheit und bessere Ergebnisse

Auch wenn die Zeiten langst vorbei sind, in denen der Kasten Bier auf der Baustelle normal war und sich rechtfertigen musste, wer kei-
nen Alkohol trank: Alkohol verursacht immer noch weitaus gréRere Probleme in der Arbeitswelt als alle anderen Suchtmittel. Nach dem
Jahrbuch Sucht 2025 der Deutschen Hauptstelle fiir Suchtgefahren (DHS) sind liber 3 % der Erwerbsbevélkerung alkoholabhdngig, bei
9 Mio. Menschen liegt ein problematischer Alkoholkonsum vor. Was aber kdnnen Sie als Arbeitgeber dagegen tun und wie gehen Sie mit

betroffenen Mitarbeitern um?

Alkoholkonsum schadet lhrem Unternehmen

Die DHS beziffert die 6konomischen Folgekosten des Alkohol-
konsums in Deutschland auf 57 Mrd. € pro Jahr. Aber auch fir Sie
als Arbeitgeber sind die Folgen teuer. Denn Mitarbeiter mit pro-
blematischem Alkoholkonsum arbeiten weniger und unkonzen-
trierter als andere. Sie sind auBerdem haufiger krank, verursachen
mehr Arbeitsunfalle und oft auch Stress mit den Kollegen. Dem
Thema gebuihrt also Ihre besondere Aufmerksamkeit.

Vorsorge ist besser als Nachsicht

Als Arbeitgeber kdnnen Sie einiges tun, damit Alkohol (und auch
andere Drogen) im Betrieb nicht zum Problem werden.

Alkohol- und Drogenverbot: Ein betriebliches Alkohol- und Dro-
genverbot kdnnen Sie in einer Betriebsvereinbarung regeln oder
durch Anweisung, wenn Sie keinen Betriebsrat haben. Das Verbot
greift zwar nichtin der Freizeit Ihrer Mitarbeiter auBerhalb des Be-
triebsgelandes. Es liegt aber in der Verantwortung lhrer Mitarbei-
ter, dass sie ihre Arbeit nicht alkoholisiert antreten.

Betriebliches Hilfsprogramm: Hierzu gehort ein Suchtbeauftrag-
ter, der als Gesprachspartner zur Verfligung steht, Informations-
veranstaltungen zum Thema organisiert und bei Bedarf Kontakte
flr eine Therapie oder Selbsthilfegruppe vermittelt.

So reagieren Sie, wenn ein Mitarbeiter
offenbar alkoholisiert zur Arbeit kommt

Einen Mitarbeiter, der offensichtlich alkoholisiert ist, sollten Sie
nicht arbeiten lassen. Ziehen Sie den Betriebsarzt, den Betriebsrat
oder zur Not einen anderen Vorgesetzten als Zeugen hinzu und
veranlassen Sie den Heimtransport des Mitarbeiters. Dokumen-
tieren Sie den Sachverhalt genau. Notieren Sie dabei, wodurch der
offensichtliche Alkoholkonsum aufgefallen ist, z. B. Torkeln, Lallen
oder eine Alkoholfahne. Die Zeit des alkoholbedingten Arbeits-
ausfalls brauchen Sie dem Mitarbeiter nicht zu bezahlen.

Einen Alkohol- oder Drogentest diirfen Sie nur
ausnahmsweise verlangen

Wenn ein Mitarbeiter offensichtlich alkoholisiert ist, konnen Sie
ihn auffordern, zu seiner Entlastung einen Alkoholtest zu machen.
Eine Weigerung durfen Sie dann als weiteres Indiz fiir den Alkohol-
konsum werten, sodass eine Abmahnung und im Wiederholungs-
fall eine Kiindigung in Betracht kommt.

EE Meine Empfehlung!
{8 g

Verlangen Sie fiir Stellen mit besonders hohem Gefahrdungspo-
tenzial einen Alkohol- und Drogentest vor der Einstellung.

Den Test kann lhr Bewerber dann bei Ihrem Betriebsarzt oder
einem Arzt seiner Wahl durchfihren lassen. Sie als Arbeitgeber
werden anschlieBend informiert, ob der Bewerber fir den Beruf
geeignet ist. Lehnt ein Bewerber den Alkohol- und Drogentest ab,
durfen Sie deshalb die Einstellung verweigern.

Bei mutmaRlicher Alkoholabhangigkeit
sind meist mehrere Gesprache erforderlich

Befiirchten Sie eine Abhangigkeit bei lhrem Mitarbeiter, sollten Sie
ihn selbst darauf ansprechen — nicht die Kollegen. Thematisieren
Sie dabei klar und eindeutig die aufgetretenen Probleme wie Leis-
tungsabfall oder Verhaltensanderungen. Fordern Sie lhren Mitar-
beiter auf, Hilfe bei der Uberwindung des Problems anzunehmen
und eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Aber verzichten Sie
darauf, den Mitarbeiter zu beschimpfen.

Manche Mitarbeiter versuchen dann, ihr Verhalten mit personli-
chen Problemen zu begriinden. Auf Diskussionen hierliber sollten
Sie sich aber nicht einlassen und auch nicht zu viel Verstandnis be-
zeugen. Konzentrieren Sie sich auf die betrieblichen Probleme und
lhre konkreten Erwartungen an den Mitarbeiter fir die nachste
Zeit. Diese vereinbaren Sie am besten schriftlich. AuBerdem sollte
Ihr Mitarbeiter wissen, dass sein Arbeitsplatz gefahrdet ist.

Halt der Mitarbeiter sich dann nicht an die Vereinbarungen, kon-
frontieren Sie ihn erneut mit seinen Fehlleistungen. Kiindigen
Sie nun auch konkrete betriebliche Konsequenzen an, z. B. Ver-
setzung, Abmahnung und in einem spateren Stadium auch die
Kiindigung. Zeigen Sie auRerdem erneut mogliche Hilfsangebote
wie eine Entziehungskur auf. Tritt wiederum keine Besserung ein,
miussen Sie die angekindigten Manahmen durchziehen.

Achtung *

Einem alkoholabhangigen Mitarbeiter durfen Sie erst kiindigen,
nachdem Sie ihm vergeblich eine Therapie ermdglicht haben. Er-
scheint ein Mitarbeiter wiederholt alkoholisiert, ohne abhangig zu
sein, kommt eine Klindigung nach vergeblicher Abmahnung in Be-
tracht. Am besten fahren Sie also zweigleisig mit Abmahnung und
Therapieempfehlung.
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Urlaubsabgeltung steht grundsatzlich jedem Mitarbeiter zu, der am Ende des Arbeitsverhaltnisses seinen Urlaub nicht vollstan-
dig genommen hat. Trotzdem missen Sie als Arbeitgeber die Urlaubsabgeltung nicht von sich aus bezahlen. Wenn lhr Mitarbei-
ter sie zu spat fordert, geht er leer aus. Das gilt sogar, wenn der offene Resturlaub aus einer von lhnen ausgestellten Urlaubsbe-
scheinigung hervorgeht (Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg, 16.1.2025, Az. 10 Sa 697/24).

Geld statt Urlaub: Das gibt es nur am Ende des Arbeitsverhdltnisses
und nur, wenn lhr Mitarbeiter sich rechtzeitiq darum kiimmert.

Das Arbeitsverhaltnis einer zum 5.4.2022 eingestell-
ten Arbeitnehmerin endete, nachdem der Arbeitge-
ber ihr kurz vor Ablauf der Probezeit am 29.9.2022 zum
3110.2022 gekiindigt hatte. Ende Oktober 2022 handigte
er ihr zudem eine Urlaubsbescheinigung aus, wonach
siefurdasJahr2022 Anspruch auf 28 Urlaubstage hatte,
wovon sie 7,5 Tage genommen hatte. Eine Kiindigungs-
schutzklage der Mitarbeiterin endete im Juni 2023 mit
einem gerichtlichen Vergleich, der das Beschaftigungs-
ende am 31.10.2022 bestatigte und der Mitarbeiterin ein
sehr gutes Zeugnis zusicherte.

Bereits im Januar
2023 sprach ihr Anwalt in einem Telefonat mit dem An-
walt des Arbeitgebers an, dass das Thema Resturlaub
noch zu klaren sei. Am 13.2.2023 verlangte er per E-Mail
Urlaubsabgeltung fur den nicht genommenen Urlaub,
was der Arbeitgeber mit E-Mail vom 22.2.2023 ablehnte.
Am 472023 erhob die Mitarbeiterin deshalb Klage.

Die Mitarbeiterin
hatte ihren Urlaub nach Erhalt der Kiindigung nehmen
konnen. AuBBerdem sei die im Arbeitsvertrag vereinbarte
Ausschlussfrist von 3 Monaten bereits abgelaufen.

Sie meinte, die Ur-
laubsabgeltung stiinde ihr aus folgenden Griinden
noch zu:

Eine Ausschlussklausel konne Urlaubsabgeltungsan-
spriche nicht erfassen, weil sonst der Anspruch auf
gesetzlichen Mindesturlaub unterlaufen wiirde.

Falls die Ausschlussklausel dennoch gelte, habe sie
diese nicht versaumt, weil Anspriiche auf Urlaubsab-
geltung vor Abschluss des Kuindigungsschutzverfah-
rens nicht durchsetzbar seien.

AuBerdem habe der Arbeitgeber mit der Urlaubsbe-
scheinigung einen Vertrauenstatbestand geschaf-
fen, sodass eine formliche Geltendmachung des Ab-
geltungsanspruchs nicht erforderlich gewesen sei.

Sie als Arbeitgeber sind verpflichtet, lhren ausscheidenden
Mitarbeitern eine Urlaubsbescheinigung auszustellen, aus der
der jahrliche Urlaubsanspruch lhres Mitarbeiters hervorgeht
und ebenso, wie viel Urlaub der Mitarbeiter hiervon im laufen-
den Kalenderjahr schon in natura oder durch Abgeltung erhal-
ten hat. Die Urlaubsbescheinigung dient einem potenziellen
neuen Arbeitgeber dazu, den verbleibenden Urlaubsanspruch
korrekt zu ermitteln und Doppelanspriiche zu vermeiden. Aus
einer Urlaubsbescheinigung konnen lhre Mitarbeiter daher
nicht schlieen, dass Sie als Ex-Arbeitgeber den verbliebenen
Resturlaub finanziell abgelten werden.

Anspriiche auf Urlaubsabgeltung sind im Fall einer Kiindi-
gungsschutzklage tatsachlich nicht vor Abschluss des Rechts-
streits durchsetzbar. In diesem Punkt hatte die Mitarbeiterin
im Urteilsfall recht. Allerdings hatte die Mitarbeiterin mit ihrer
Kiindigungsschutzklage hilfsweise fiir den Fall ihres Unterlie-
gens die Zahlung von Urlaubsabgeltung beantragen kénnen.
Weil dieser Hilfsantrag fehlte, richtete sich ihre Klage allein auf
den Fortbestand des Arbeitsverhaltnisses und war in Bezug
aufdie Urlaubsabgeltung wirkungslos.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) kann eine vertragliche Ausschlussklausel auch An-
spruche auf Urlaubsabgeltung umfassen. Denn hierbei han-
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delt es sich um einen reinen Geldanspruch, der keinen Einfluss
aufden gesetzlichen Mindesturlaub hat.

Allerdings unterliegen solche Ausschlussklauseln als Allgemei-
ne Geschaftsbedingungen der gerichtlichen Kontrolle. Sie sind
unwirksam, wenn etwa die Ausschlussfrist weniger als 3 Mo-
nate betragt oder wenn die Klausel auch Forderungen um-
fasst, auf die |hr Mitarbeiter nicht wirksam verzichten kann.
Solche Unwirksamkeitsgriinde lagen im Urteilsfall nicht vor.

Weil der Anspruch auf Urlaubsabgeltung immer am Ende des
Arbeitsverhaltnisses fallig wird — hier also am 31.10.2022 —, hat-
te die Mitarbeiterin ihre Forderung spatestens am 31.1.2023 in
Textform (z. B. per E-Mail) stellen mussen. Diese Frist hatte sie
versaumt, denn die telefonische Geltendmachung durch ihren
Anwalt genugte nicht. Der Arbeitgeber muss ihr deshalb keine
Urlaubsabgeltung bezahlen.

08

Ansprtiche aus dem Arbeitsverhdltnis und solche, die mit
dem Arbeitsverhdltnis in Verbindung stehen, sind von
den Vertragsparteien innerhalb von 3 Monaten ab ihrer
Fdlligkeit in Textform (z. B. per E-Mail oder Fax) geltend
zu machen. Andernfalls verfallen die Ansprtiche. Lehnt
die Gegenpartei den Anspruch ab oder dufSert sie sich in-
nerhalb von 2 Wochen nach der Geltendmachung nicht
hierzu, verfdllt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb
von 3 Monaten ab der Ablehnung oder dem Fristablauf
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Ausschlussfristen
gelten nicht ftir Ansprtiche, die kraft Gesetzes der verein-
barten Ausschlussfrist entzogen sind. Das gilt insbesonde-
re ftir den gesetzlichen Mindestlohn.

Wollen Sie einem Mitarbeiter wegen einer schweren Pflichtverletzung fristlos kiindigen, muss es schnell gehen: Sie miissen den
Sachverhalt ziigig aufkldren und dann innerhalb von 2 Wochen kiindigen (§ 626 Abs. 2 Biirgerliches Gesetzbuch). Zur Sachver-
haltsaufkldrung gehort bei einer Verdachtskiindigung, dass Sie den Mitarbeiter innerhalb einer Woche ab Bekanntwerden der
Vorwiirfe anhoren. Wie aber konnen Sie die Fristen wahren, wenn der Mitarbeiter inzwischen Urlaub hat?

Ein Zugbegleiter fuhlte sich von einem Kollegen, einem
langjahrig bei der Bahn beschaftigten Zugchef, sexuell
belastigt. Der Arbeitgeber erfuhr hiervon 3 Tage nach
dem angeblichen Vorfall. Inzwischen befand sich der
Zugchef jedoch in einer 5-tagigen Ruhezeit, um an-
schlieBend fur 3 Wochen in Urlaub zu gehen.

Unmittelbar nach dem Urlaub horte der Arbeitgeber
den Zugchef zu den Vorwirfen an, die dieser bestritt.
Der Arbeitgeber glaubte jedoch dem mutmaRlichen
Opfer und kiindigte dem Zugchef auRerordentlich frist-
los und hilfsweise — weil der Zugchef ordentlich un-
kiindbar war—auferordentlich mit sozialer Auslauffrist.

Der Mitarbeiter klagte gegen die Kiindigung. Er habe
seinen Kollegen nicht sexuell beldstigt. Ein gegen ihn
deswegen eingeleitetes Strafverfahren sei inzwischen
eingestellt. AuBerdem habe der Arbeitgeber ihn zu spat
zu den Vorwiirfen angehort.

Als Arbeitgeber diirfen Sie einen Mitarbeiter zwar nicht aus
dem Urlaub zur Arbeit beordern. Aber Sie dirfen und sollten
ihn kontaktieren, damit er zeitnah seine Stellungnahme zu
mutmallichen Pflichtverletzungen abgeben kann. Denn so
konnen er und eventuelle Entlastungszeugen eher auf frische
Erinnerungen zurlickgreifen als nach einem mehrwochigen
Zuwarten. Weil der Arbeitgeber hier den Urlaub abgewartet
hatte, hatte er die Anhorungsfrist versaumt und die auller-
ordentliche Kiindigung war unwirksam (Landesarbeitsgericht
(LAG) Baden-Wirttemberg, 12.12.2024, Az.12 Sa 25/24).

In dem Fall ist unter dem Aktenzeichen 2 AZR 55/24 die Revi-
sion zum Bundesarbeitsgericht anhangig. Es spricht aber ei-
niges dafur, dass das Urteil richtig ist. Warten Sie in vergleich-
baren Fallen also allenfalls bei einem Kurzurlaub von wenigen
Tagen mit der Anhorung bis zur Riickkehr des Mitarbeiters.

6? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Musterformulierung: Ausschlussklausel zum wirksamen Verfall von Urlaubsabgeltung

Urlaubsabgeltung



Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung ste-hen, sind von den Vertragsparteien innerhalb von 3 Monaten ab ihrer Fälligkeit in Textform (z. B. per E-Mail oder Fax) geltend zu machen. Andernfalls verfallen die Ansprüche. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder äußert sie sich in nerhalb von 2 Wochen nach der Geltendmachung nicht hierzu, verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten ab der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Ausschlussfristen gelten nicht für Ansprüche, die kraft Gesetzes der vereinbarten Ausschlussfrist entzogen sind. Das gilt insbesondere für den gesetzlichen Mindest-lohn.



...							...

(Ort, Datum)					(Ort, Datum)

			

...							...

(Unterschrift Arbeitgeber) 			(Unterschrift Mitarbeiter)
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Musterformulierung: Ausschlussklausel zum wirksamen Verfall von Urlaubsabgeltung


LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT

Umgehen Sie diese Stolperfalle bei der Versicherungspflicht,
wenn Sie duale Studenten beschaftigen

Immer mehr Unternehmen bieten ein duales Studium an. lhres auch? Dann ist Ihre besondere Aufmerksambkeit als Entgeltabrechner
gefragt. Denn: Fiir dual Studierende gelten die Regeln fiir Werkstudenten nicht. Vielmehr miissen Sie sich —auch bei Fragen rund um
die Sozialversicherung — an den Vorgaben fiir Auszubildende orientieren. Ubersehen Sie die damit verbundenen Besonderheiten, kann
das spatestens nach der nachsten Betriebspriifung zu hohen Nachzahlungen fiihren. Lesen Sie hier, worauf es bei der Beschaftigung von

dualen Studenten aktuell ankommt.

Ein duales Studium ist sowohl aus der Sicht des Arbeitgeberunter-
nehmens als auch aus Sicht des Studierenden in vielfacher Hin-
sicht vorteilhaft: Es verbindet eine betriebliche Aus- und Weiter-
bildung mit einem theoretischen Hochschulstudium. Betriebliche
Praxis und Studium sind organisatorisch und im Hinblick auf die
Lernprozesse eng miteinander verzahnt. Die Studenten erwerben
so von Anfang an viel praktische Kompetenz. Das Unternehmen
hingegen begleitet die hoch qualifizierte Ausbildung seiner klinf-
tigen Fachkrafte von vornherein intensiv. Grundsatzlich wird zwi-
schen folgenden Varianten unterschieden:

1. Praxisintegrierte duale Studiengénge

Diese Form der dualen Studiengange wird vor allem von Fach-
hochschulen angeboten. Es handelt sich um ein Hochschulstu-
dium mit einem umfassenden Praxisteil, der dem Studierenden
die fur den Studienabschluss wichtigen Kompetenzen im Betrieb
vermittelt. Dieses duale Studium flihrt nicht zu einem klassischen
Berufsabschluss.

2. Ausbildungsorientierte duale Studiengange

Hier ist das Studium mit einer betrieblichen Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf verbunden. Die Ausbildung im
Unternehmen findet tage- oder blockweise statt und endet mit
einem Berufsabschluss. Grundlage ist ein Ausbildungsvertrag
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung.

3. Berufsintegriertes duales Studium

Berufsintegrierte und berufsbegleitende duale Studiengdnge
sind auf die berufliche Weiterbildung ausgerichtet. Eine im Unter-
nehmen bereits ausgetibte Tatigkeit wird in Absprache mit dem
Arbeitgeber den Erfordernissen des berufsbegleitenden Studiums
angepasst. Zwischen dem Studierenden und dem Kooperations-
betrieb besteht eine vertragliche Bindung, z. B. in Form eines Aus-
bildungs-, Praktikanten- oder Arbeitsvertrages.

Sonderregeln fiir die Versicherungspflicht

Der Status als Arbeitnehmer zum einen und als Student zum an-
deren macht fur Sie die Klarung der Versicherungspflicht schwie-
rig. Einen generellen Anhaltspunkt fir die Beurteilung haben Sie
jedoch: Die Teilnehmer eines dualen Studiums stehen grundsatz-
lich den Beschaftigten zur Berufsausbildung gleich. Damit ver-
bunden ist die Versicherungspflicht in samtlichen Zweigen der
Sozialversicherung (§ 1Satz 5 Nr. 2 SGB VI, § 5 Abs. 4a Satz TNr. 2

SGBV, § 25 Abs. 1Satz 2 Nr. 2 SGB IlI, § 20 SGB XI). Das gilt nicht
nur wahrend der vorlesungsfreien Zeit, in der die Beschaftigung
tatsachlich ausgeuibt wird, sondern durchgehend, da wahrend der
gesamten Zeit eine Vergltung gezahlt wird.

ACHTUNG *

Teilnehmer an dualen Studiengangen rechnen Sie damit sozial-
versicherungsrechtlich anders ab als Werkstudenten. Die korrek-
te Unterscheidung dieser beiden Studentengruppen ist deshalb
enorm wichtig. Vertrage mit Werkstudenten werden je nach Be-
darfund oft sehr kurzfristig abgeschlossen. Werkstudenten arbei-
ten auBBerdem oft nicht in einem Bereich, der ihrem Studienfach
entspricht. Aus der Studienbescheinigung lasst sich ein duales
Studium nicht unbedingt ablesen, da dies je nach Hochschule und
Bundesland unterschiedlich vermerkt wird.

Die Bemessungsgrundlage fiir die Beitrage

Die Beitrage zur Sozialversicherung resultieren aus dem Arbeits-
entgelt, das der duale Student von Ihnen erhalt. Dabei gilt auch
Vergutung, die Sie auBBerhalb der Praxisphasen zahlen, als Entgelt.
Ubernehmen Sie die Studiengebuhren, ist das grundsatzlich kein
lohnsteuer- und beitragspflichtiges Arbeitsentgelt. Der Grund: In
diesem Fall steht Ihr eigenbetriebliches Interesse an der Ubernah-
me der Kosten im Vordergrund.

ACHTUNG *

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) findet fiir die Teilnehmer an dua-
len Studiengangen keine Anwendung. Vielmehr greift die Ausnah-
mevorschrift des § 22 Abs. 3 MiLoG. Danach wird die Vergtitung
von zu ihrer Berufsausbildung Beschaftigten von der Anwendung
des MiLoG ausgenommen.

Meldungen: Verwenden Sie diese Schliissel

Je nachdem, wie viel Entgelt der duale Student verdient bzw. ob
er Uberhaupt Entgelt erhalt, verwenden Sie die folgenden Schliis-
sel: Wenn das Entgelt unter der Geringverdienergrenze fiir Auszu-
bildende (325 € mtl.) liegt und Sie die Sozialversicherungsbeitrage
allein tragen, lautet der Personengruppenschliissel 121 und der
Beitragsgruppenschlissel 1111. Wenn das Entgelt Uber der Gering-
verdienergrenze liegt und Sie und der Student die Sozialversiche-
rungsbeitrage je zur Halfte tragen, lautet der Personengruppen-
schlussel 102 und der Beitragsgruppenschlissel 1171. —bs
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n»Beforderung auf Probe geplant — worauf miissen wir achten?“

2

Wir denken dartiber nach, eine frei gewordene hoherwertige
Stelle mit einem bereits vorhandenen Mitarbeiter zu beset-
zen. Allerdings wiirden wir uns gern erst einmal ansehen, wie
er sich in der neuen Position bewahrt, und seine Beforderung
deshalb zunachst befristen. Worauf missen wir achten, da-
mit die Befristung wirksam ist?

FRAGE

ANTWORT

m

Die Gehaltserh6hung infolge der Beforderung
sollte unter 25 % betragen

Die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen ist grundsatzlich zu-
lassig, solange Sie den Mitarbeiter dabei nicht unzulassig benach-
teiligen. Wenn Sie die Arbeitszeit Ihres Mitarbeiters befristet um
mindestens 25 % erhohen, muss die Befristung nach der Recht-
sprechung jedoch die Voraussetzungen des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes erfullen und sachlich gerechtfertigt sein.

Dasselbe durfte fur eine befristete Gehaltserhdhung um min-
destens 25 % gelten. Denn Sie konnen auch einzelne Gehaltsbe-
standteile nur dann unter Widerrufsvorbehalt stellen, wenn diese
hochstens 25 % des Gehalts umfassen. Ob die 25-%-Grenze auch
bei einer Gehaltserhohung aufgrund einer befristeten Beforde-

rung gilt, haben die Gerichte bisher nicht entschieden. Jedenfalls
ist Ihre Chance, den Mitarbeiter nach Ablauf der Befristung wie-
der zuriickversetzen zu konnen, gro3er, wenn Sie nun keine Ge-
haltserhchung von 25 % oder mehr gewahren.

Halten Sie die Befristungsdauer eher kurz

Auch wenn keine drastische Gehaltserhohung im Raum steht, soll-
te die Befristung allerhochstens 6 Monate dauern. Denn auch mit
einem neuen Mitarbeiter kdnnen Sie einen befristeten Probearbeits-
vertrag nur fir hochstens 6 Monate schliefen. Eine fur mehr als 6
Monate befristete Beforderung diirfte von den Gerichten als unzu-
lassige Benachteiligung gewertet werden, sodass die Befristung un-
wirksam und eine Zurlickversetzung nicht mehr moglich ist.

ACHTUNG *

Bei einem langjahrigen Mitarbeiter sollte die Befristung eher 2 bis
4 Monate dauern. SchlieRlich kennen Sie ihn bereits, sodass eine
langere Befristung kaum zu rechtfertigen ist.

Treffen Sie lhre Entscheidung vor Fristablauf

Wenn Sie die Beforderung dann wieder riickgangig machen wol-
len, missen Sie den Mitarbeiter hiertiber informieren. Beschaf-
tigen Sie ihn hingegen stillschweigend in seiner neuen Position
weiter, darf er darauf vertrauen, dass es dabei bleibt. Eine Zurtick-
versetzung ist dann nur noch mit seiner Zustimmung moglich.

»Wie riskant ist es, wenn Mitarbeiter trotz Krankschreibung arbeiten?

2

Wir haben einige sehr engagierte Mitarbeiter, die gelegentlich
zur Arbeit kommen, obwohl sie noch krankgeschrieben sind.
Konnen wir das einfach akzeptieren? Ich frage mich vor allem,
ob wir damit versicherungsrechtlich ein Risiko eingehen.

FRAGE

ANTWORT

)

Mit der Krankschreibung attestiert der Arzt nur, wie lange der
Mitarbeiter voraussichtlich arbeitsunfahig sein wird. Es ist eine
Prognose. Fuhlt ein Mitarbeiter sich vorher wieder gesund genug,
darf er auch arbeiten. Eine besondere Gesundschreibung gibt es
ja nicht. Ihre Mitarbeiter entscheiden auch am Ende der Krank-
schreibung eigenstandig, ob sie wieder zur Arbeit kommen oder
noch einmal zum Arzt gehen.

Auch versicherungsrechtlich haben Sie dann nichts zu befurrchten.
Ihr Mitarbeiter behalt seinen Schutz sowohl in der Krankenversi-
cherung als auch in der Unfallversicherung.

ACHTUNG *

Einen offensichtlich kranken Mitarbeiter sollten Sie nach Hause
schicken. Im Zweifel bitten Sie ihn, den Betriebsarzt oder seinen
Arzt aufzusuchen, damit dieser seine Arbeitsfahigkeit bestatigt.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

redaktion@personal-aktuell.de

G? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 9



ARBEITSZEUGNIS

Zeugnisdatum = Beendigungs- oder Ausstellungsdatum?
So sind Sie auf der sicheren Seite

Die meisten Arbeitszeugnisse enthalten als Zeugnisdatum den letzten Tag des Arbeitsverhaltnisses. Das ist zuldssig und im Interesse
Ihres Mitarbeiters, auch wenn Sie das Zeugnis tatsachlich erst spater ausstellen. Denn ein spateres Zeugnisdatum kénnte auf einen in-
zwischen stattgefundenen Rechtsstreit mit dem Mitarbeiter hinweisen. Aber miissen Sie ein Arbeitszeugnis korrigieren, wenn es das
tatsachliche spatere Ausstellungsdatum enthalt? Mit dieser Frage hat sich das Landesarbeitsgericht K6In in seinem Urteil vom 5.12.2024

(Az. 6 SLa 25/24) auseinandergesetzt.

=

Der Fall: Arbeitszeugnis nach
gerichtlichem Vergleich

Ende Marz 2023 einigte ein Arbeitnehmer sich mit seinem
Arbeitgeber in einem widerruflichen gerichtlichen Ver-
gleich auf die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses am
28.2.2023 und die Erteilung eines Arbeitszeugnisses mit
der Note ,gut” Nachdem der Vergleich am 11.4.2023 rechts-
kraftig war, stellte der Arbeitgeber das Zeugnis aus mit der
Datumsangabe ,,im April 2023

Der Mitarbeiter verlangte jedoch die Rickdatierung des
Zeugnisses auf den 28.2.2023. Er meinte, hierauf habe er in
Anbetracht der Gepflogenheit im Arbeitsleben einen An-
spruch. AuBerdem sei zu berlcksichtigen, dass der letzte
Tag des Arbeitsverhaltnisses dem Beurteilungszeitpunkt
entspreche.

Nachdem der Arbeitgeber die Datumsanderung verweiger-
te, klagte der Mitarbeiter.

§ Das Urteil: 8 Wochen Differenz
zum Beendigungsdatum sind zuldssig

Die Klage des Mitarbeiters hatte keinen Erfolg. Das Gericht fiihrt
hierfiir gleich mehrere Griinde an:

« Das Ausstellungsdatum auf dem Arbeitszeugnis wahrt den
Grundsatz der Zeugniswahrheit.

« Ein Abstand von 4 bis 8 Wochen zwischen dem Beendigungs-
und dem Zeugnisdatum entwertet das Arbeitszeugnis nicht.
Denn er lasst sich auf eine Ubliche Verzogerung zurlckfuhren,
die beispielsweise durch ein hohes Arbeitsaufkommen in der
Personalabteilung, einen hohen Krankenstand oder die
Urlaubszeit entstanden sein konnte.

« Der Mitarbeiter hatte die Verzogerung selbst zu vertreten.
Denn der Zeugnisanspruch wird erst fallig, wenn der Mitarbei-
ter Sie dartber informiert hat, ob er ein einfaches oder quali-
fiziertes Zeugnis wiinscht. Hier hatte der Mitarbeiter das Zeug-
nis erst in der Vergleichsverhandlung verlangt.

+ Der Arbeitgeber hatte sich im Vergleich nicht verpflichtet, ein
Zeugnis mit dem letzten Tag des Arbeitsverhaltnisses als Zeug-
nisdatum auszustellen.

Im Ergebnis muss der Arbeitgeber das Zeugnis nicht korrigieren.

EE Meine Empfehlung!
b g

Datieren Sie Arbeitszeugnisse dennoch auf den letzten Tag des
Arbeitsverhdltnisses

Denn hiergegen wird sich kein Arbeitnehmer wehren und Sie er-
sparen sich unnotige Rechtsstreitigkeiten, die nur Zeit und Geld
kosten. Aus diesem Grund sollten Sie auch andere formale Fehler
im Arbeitszeugnis tunlichst vermeiden.

In diesen 3 Féllen sind Sie verpflichtet,
das Arbeitszeugnis zuriickzudatieren

1. Sie haben sich zu einem bestimmten Zeugnisdatum
verpflichtet, z. B.in einem Vergleich.

2. DieZeugniserteilung hat sich Ihretwegen um mehrals
8 Wochen verzogert.

3. Siekorrigieren ein Zeugnis inhaltlich: Hier bleibt es beim
urspriinglichen Zeugnisdatum.

Checkliste: So machen Sie beim Arbeitszeugnis
formal alles richtig

/@@

MERKMAL

Sie verwenden lhr tibliches Geschaftspapier und lhre
ubliche Maschinenschrift.

Sie verfassen das Zeugnis in deutscher Sprache und
verwenden flr den Mitarbeiter die dritte Person, also
keine direkte Anrede.

Sie verzichten auf Anflihrungszeichen, Fettungen,
Unterstreichungen, Ausrufe- oder Fragezeichen.

Das Zeugnis enthalt keine Flecken oder Knicke.

Es enthalt weder Rechtschreib- oder Grammatikfehler
noch handschriftliche Erganzungen oder Streichungen.

Siefalten das Zeugnis hochstens einmal flir den Versand,
und zwar so, dass der Knick in einer Kopie nicht sichtbar ist.

Sie unterschreiben mit Ihrer tiblichen Unterschrift und
erganzen lhre Positionsbezeichnung.
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Checkliste: So machen Sie beim Arbeitszeugnis formal alles richtig



		MERKMAL

		



		Sie verwenden Ihr übliches Geschäftspapier und Ihre übliche Maschinenschrift.

		☐

		Sie verfassen das Zeugnis in deutscher Sprache und verwenden für den Mitarbeiter die dritte Person, also keine direkte Anrede.

		☐

		Sie verzichten auf Anführungszeichen, Fettungen, Unterstrei-
chungen, Ausrufe- oder Fragezeichen.

		☐

		Das Zeugnis enthält keine Flecken oder Knicke.

		☐

		Es enthält weder Rechtschreib- oder Grammatikfehler noch hand-schriftliche Ergänzungen oder Streichungen.

		☐

		Sie falten das Zeugnis höchstens einmal für den Versand, und zwar so, dass der Knick in einer Kopie nicht sichtbar ist.

		☐

		Sie unterschreiben mit Ihrer üblichen Unterschrift und ergänzen Ihre Positionsbezeichnung.

		☐
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Checkliste: So machen Sie beim Arbeitszeugnis formal alles richtig
Checkliste: So machen Sie beim Arbeitszeugnis formal alles richtig


IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Personal aktuell?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
redaktion@personal-aktuell.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich flir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ "
IN DER NACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Einstellungsverfahren
Vorsicht, wenn Sie einen Bewerber vorab googeln

Extremistische Mitarbeiter
Nichtimmer dirfen Sie wegen extremistischer
AuBerungen kiindigen
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Entdecken Sie die unschlagbaren
Vorteile unserer Azubi-Produkte!

Mit unseren maBgeschneiderten Azubi-

Produkten unterstitzen Sie lhre Neulinge
in den entscheidenden Anfangsphasen ihrer
Ausbildung. Wir sorgen dafiir, dass sie sich von
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Soziale Kompetenz ist essentiell.
Dieser Leitfaden bietet tbersichtliche
Tipps zu Benehmen, Kommunikation,

Geschéftskleidung und mehr -
unverzichtbar fiir einen gelungenen
Eintritt in die Berufswelt!
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Uberzeugen Sie sich selbst: https://www.azubi-start.de/

Beginn an gut aufgehoben fiihlen und bereit
sind, das Beste fiir Inr Unternehmen zu geben.

Ein echter Knaller! Dieses Paket garantiert
einen reibungslosen Start fiir lhre Azubis mit
9 verschiedenen Themen, Broschtren, Kalendern
und wertvollen Informationen, alles aus einer
Hand. Von Stundenplédnen (ber Finanzen bis hin
zur Ersten Hilfe und Datenschutz - hier ist alles
dabei, was sie benétigen!

Nutzen Sie jede Minute gezielt!

Die Schubladen-Aufgaben sind der
Schlussel, um auch scheinbar ,tote
Zeit sinnvoll zu nutzen. Von Kalkulation
bis hin zu Arbeitsrecht - hier wird
relevantes Wissen in kurzen und
knackigen Lektionen vermittelt.
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